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WAS WARE, WENN ...?

KONTRAFAKTISCHE UND HYPOTHETISCHE UBERLEGUNGEN
ZU EINEM VERZICHT AUF ARCHIVIERUNG

ANDREAS KELLERHALS

«Denn unmoglich ist es, dass die Dinge nicht
dort sind, wo sie sind. Denn es ist alles gut.»

(Voltaire, Candid oder Die Besten der Welten).?

«Der Bundesrat hat hinsichtlich der Archivierung der Unterlagen der Unab-
hiangigen Expertenkommission <Schweiz — Zweiter Weltkrieg> (UEK) Grundsatz-
entscheide getroffen. Er spricht sich in Bezug auf die Kopien von Unterlagen
aus Unternehmensarchiven fiir eine individuelle Riicknahmeoption aus. Damit
tragt er den Befiirchtungen der Unternehmen vor einer widerrechtlichen Ver-
wertung dieser Kopien Rechnung. Uberdies wiinscht der Bundesrat einen bal-
digen Zugang zu den wissenschaftlichen Unterlagen der UEK.» Soweit die
Pressemitteilung nach der Bundesratssitzung vom 3. Juli 2001.
Dieser Bundesratsbeschluss kam nach einer langen Vorbereitungsphase zu
Stande und beendete ein langeres Tauziehen vor und hinter den Kulissen. Die
UEK hatte schon Anfang 2000 angeregt, der Bundesrat moge in dieser Sache
moglichst bald entscheiden. Dies nicht zuletzt deshalb, weil auf Grund von
Vereinbarungen zwischen der UEK und einzelnen Firmen iiber die Riickgabe
der Kopien eine etwas verworrene Rechtslage entstanden war. Die Verwaltung
begann ihrerseits ebenfalls Anfang 2000 mit Vorarbeiten fiir einen Bundesrats-
entscheid. Ein erster Beschlussentwurf blieb allerdings rund ein Jahr liegen,
ohne dass versucht worden wire, die sich abzeichnenden Differenzen zu
bereinigen.
Fiir und gegen eine Riickgabe dieser Kopien aus privaten Archiven wurden
unterschiedlichste Argumente angefiihrt — hier eine nicht repréasentative Aus-
wahl: Fiir eine zentrale Archivierung wurde die Notwendigkeit der Uber-
priifbarkeit der wissenschaftlichen Arbeit der UEK geltend gemacht; eine
Aussonderung der von der UEK angelegten Kopien aus Unternehmensarchiven
beeintrachtige diese, schrianke jede weitere Forschungstitigkeit zu diesem
Themenkomplex massiv ¢in und gefihrde damit die Glaubwiirdigkeit der UEK.?
Gegen eine zentrale Archivierung spreche, dass der Bundesbeschluss von 1996
124m (BB) faktisch iiber die vorgesehenen fiinf Jahre hinaus verldngert wiirde und
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nicht mehr nur die UEK Zugang zu diesen Unterlagen aus privaten Archiven
hitte; es bestiinde die Gefahr, dass mit diesen Quellen Missbrauch getrieben
wiirde. Hiufig zu horen war, dass die von der UEK angefertigten Kopien nur
eine zufillige, weder repriasentative noch beispielhafte Auswahl darstellen,
welche den eigentlichen Untersuchungsgegenstand kaum abdecken kénne und
sich deshalb nicht fiir wissenschaftliches Arbeiten eigne.

Es lohnt sich nicht, auf alle Argumente im Einzelnen einzugehen. Interessant
scheint mir allerdings, dass die Grundsitze des Bundesgesetzes iiber die Ar-
chivierung (BGA) nie positiv, bestenfalls als defizitdrer (legalistischer statt
politischer) Losungsansatz Gegenstand der zum Teil heftig gefiihrten 6ffent-
lichen Diskussion waren. Ich mochte mich auf folgende Fragenkomplexe
konzentrieren: 1. Wie wire eine Archivierung der Unterlagen der UEK im
Normalfall, das heisst unter Beriicksichtigung des BGA, abgelaufen? Welchen
Gestaltungsspielraum hitte das BGA geboten? Wie hitte man damit den
berechtigten Schutzinteressen Privater Rechnung tragen konnen? 2. Was sind
die Konsequenzen dieses Bundesratsbeschlusses fiir die archivische Grund-
aufgabe der Sicherung der Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns? Was
bedeutet er fiir die Gewihrleistung der wissenschaftlichen Uberpriifbarkeit?
3. Welche Konsequenzen ergeben sich fiir die Firmen, die ihre individuelle
Riicknahmeoption wahrnehmen wollen? Dabei mochte ich im Folgenden die
verschiedenen juristischen, politischen und wissenschaftlichen Uberlegungen
auseinander halten. Ich beginne mit rechtlichen Uberlegungen, da in einem
Rechtsstaat die Rechtsordnung den Rahmen auch fiir die Politik setzt.

ARCHIVIERUNG GEMASS BGA:
DIE UEK-UNTERLAGEN ALS NORMALFALL

Zwischen dem BB von 1996 und dem Entscheid des Bundesrates vom Juli
2001 verabschiedete das Parlament 1998 das BGA (in Kraft seit 1999). Es
wurde bei dessen Beratung weder in den vorberatenden Kommissionen noch
im Plenum speziell auf die Frage der Archivierung der Unterlagen der UEK
eingegangen. Wire es nicht nahe liegend gewesen, das BGA fiir die Archivie-
rung der UEK-Unterlagen anzuwenden? Welche Verfiigungsgewalt wire dem
Bundesrat in diesem Falle geblieben?

Streng nach dem BGA wiren alle Unterlagen der UEK, einschliesslich der
wissenschaftlichen Untersuchungsmaterialien aus offentlichen und privaten
Archiven, als Unterlagen des Bundesrates (BGA Art. 1 Abs. 1 lit. b, eventua-
liter lit. g, Unterlagen ausserparlamentarischer Kommissionen) dem Schwei-
zerischen Bundesarchiv zur Ubernahme anzubieten gewesen. Dieses hiitte m125
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anschliessend zusammen mit der anbietenden Stelle iiber die Archivwiirdig-
keit der Unterlagen entscheiden miissen. Das Schweizerische Bundesarchiv
hitte die archivwiirdigen Unterlagen iibernommen und in seine Bestinde inte-
griert. Damit wiren sie fiir die Nachwelt gesichert und automatisch wahrend
einer 30jahrigen Schutzfrist nur auf Gesuch hin einsehbar gewesen.
Angesichts des offentlichen Interesses an der Arbeit der UEK und der beson-
deren Schutzinteressen, namentlich von Firmen und Verbianden, hitten in
einem zweiten Schritt die genauen Zugangsmodalititen bestimmt werden kon-
nen; dem Bundesrat sind mehrere Varianten vorgeschlagen worden. Das BGA
erlaubt sehr flexible Losungen (Art. 9-12). Es definiert auch klare Verfahren,
wie wihrend geltender Schutzfristen Einsicht verlangt werden kann (ohne
Anspruch auf Zugang) bezichungsweise wie Einsichtsgesuche zu behandeln
sind (Art. 13). Der Bundesrat hitte seine Verfiigungsgewalt also innerhalb des
Rahmens des BGA wahrnehmen und eine massgeschneiderte Losung finden
konnen, die sowohl dem wiederholt manifestierten Willen zur Transparenz als
den fiir berechtigt befundenen iiberwiegenden Schutzinteressen von Privaten
oder des Staates Rechnung getragen hitte. Fiir die Kopien aus privaten Archi-
ven hitte fast jede zeitlich begrenzte Schutzfrist festgelegt und, wie in allen
anderen Fillen, im Anhang 3 der Verordnung zum BGA publiziert werden
konnen. Angesichts der besonderen Situation sah eine der vorgeschlagenen
Varianten sogar die Mitsprache der Privaten bei der Behandlung von Einsichts-
gesuchen vor. Aber es gibt eine klare Picce de Résistance aus rechtsstaat-
licher Sicht: Um dem Grundrecht auf Archivzugang zu geniigen, hitte auch fiir
diese Unterlagen ein rechtlich geregeltes Verfahren fiir Einsichtsgesuche gel-
ten miissen. Das hitte bedeutet, dass alle Interessierten jederzeit Einsichts-
gesuche stellen diirfen. Der Bund wire gezwungen, auf diese einzutreten und
in jedem Einzelfall eine Giiterabwigung zwischen Schutzbediirfnis und Ein-
sichtsinteresse vorzunehmen — unter Umstdnden gemeinsam mit den privaten
Aktenherren. Begriindete Ablehnungen wiren rechtlich jederzeit moglich ge-
wesen. Unzufriedene wiren auf den Rechtsweg verwiesen worden und hitten
ihr Anliegen von hoheren, unabhingigen Instanzen priifen lassen konnen.
Damit hitte man eine rechtsstaatlich klare und fiir die Betroffenen nachvoll-
zichbare Losung gefunden, wie sie fiir viele andere Bestinde mit sensiblen
Informationen, sowohl militarischer wie ziviler Provenienz, gilt (Staatsschutz-
akten, Unterlagen der Eidgenossischen Bankenkommission, des Bundesamts
fiir Privatversicherungen etc., welche teilweise Unterlagen urspriinglich priva-
ter Provenienz enthalten. — Nicht zu reden von all den besonders schiitzens-
werten Personendaten, die im Rahmen der normalen Tétigkeit von Bundes-
stellen anfallen und ebenfalls archiviert werden). Die letzte in der Diskussion
126 m Vverblicbene Variante sah allerdings ein Vetorecht der Firmen vor, was den
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Verzicht auf diese rechtsstaatlichen Prinzipien, Rechtsweg und sorgfiltige
Giiterabwigung im Einzelfall, bedeutet hitte oder — etwas iiberspitzt gesagt —
die Ausschaltung des im offentlichen, nicht aber im privaten Bereich geltenden
Willkiirverbots respektive Gleichbehandlungsgebots.*

NACHVOLLZIEHBARKEIT — UBERPRUFBARKEIT - TRANSPARENZ

Der Bundesrat machte mit seinem Entscheid vom 3. Juli 2001 von seiner
Verfiigungsgewalt Gebrauch und regelte die Archivierungsfrage anders als
nach den Grundsitzen des BGA. Dieser Entscheid wurde sowohl von der UEK
wie auch aus fachwissenschaftlicher Perspektive heftig kritisiert. Was bedeutet
dieser Verzicht auf die vollstindige Archivierung aus staatlicher, was aus
wissenschaftlicher Sicht?

Die Aufgabe eines Archivs in einem demokratischen Rechtsstaat ist es, staat-
liches Handeln langfristig zu dokumentieren und nachvollziehbar zu halten;
damit schaffen die Archive die Voraussetzungen fiir historisch-sozialwis-
senschaftliche Forschung. Mit seinem Entscheid iiberlidsst es der Bundesrat
den einzelnen Firmen, ihre Kopien von der UEK zuriickzuverlangen und sie
einer Archivierung zu entziehen. Damit verzichtet der Bundesrat darauf, seine
enormen und — wie im internationalen Vergleich immer wieder betont worden
ist — einmaligen Anstrengungen zur Analyse der Rolle der offiziellen Schweiz
und der privaten Akteure im Zweiten Weltkrieg langerfristig zu dokumentie-
ren. Er lduft im schlimmsten Fall Gefahr, dass es in zehn oder mehr Jahren
nicht mehr nur heissen kann, die Schweiz habe im Zweiten Weltkrieg unmo-
ralisch gehandelt und es nach dem Krieg an der notwendigen Sensibilitit im
Umgang mit nachrichtenlosen Konti fehlen lassen. Es konnte ihr moglicher-
weise auch der Vorwurf gemacht werden, sie habe sich in den 1990er-Jahren
zwar Transparenz auf ihre Fahne geschrieben, aber nicht alles Notwendige
vorgekehrt, um sich kritisch mit der eigenen Vergangenheit auseinander zu
setzen — solche Behauptungen bediirfen nachgewiesenermassen keiner Quel-
lenbasis, konnen aber bloss auf Grund einer soliden Quellenbasis widerlegt
werden.

Gegen eine zentrale Archivierung ist immer wieder eingewendet worden, die
Kopien in den Unterlagen der UEK seien das Resultat einer zufilligen Aus-
wahl, weder reprisentativ noch vollstandig und hitten nichts mit dem Unter-
suchungsauftrag der UEK zu tun. Aus archivischer Perspektive ist es vollig
unerheblich, ob die Unterlagen der UEK vollstiandig sind oder nicht. Ebenso
irrelevant ist aus der Optik der Archive der Vorwurf, die Kopien aus priva-
ten Archiven hitten zu einem grossen Teil nichts mit dem Untersuchungs- m127
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gegenstand der UEK zu tun; jede Behorde, auch die UEK, definiert durch
ihre Tatigkeit ihr Tatigkeitsgebiet, denn letztlich ist Gesetzesvollzug immer
Gesetzgebung im Kleinen. Die Unterlagen, die beim Vollzug staatlicher Auf-
gaben entstehen, sind Arbeitsinstrumente. Sie dienen sowohl der materiellen
Aufgabenerledigung wie auch der Steuerung der Arbeitsprozesse. Sie enthal-
ten inhaltlich immer nur, was von einem Akteur gerade gebraucht wird; ihre
eigentliche Bedeutung liegt nicht in ihrem materiellen Inhalt, vielmehr in
ihrem Evidenzwert, im Nachweis der Aktivititen, nicht in der enzyklopa-
disch vollstandigen thematischen Auseinandersetzung (diesbeziiglich mag der
Nachweis gewalteter Sorgfalt geniigen). Dieser Handlungsbezug setzt der
wissenschaftlichen Auswertung Grenzen und ist die Grundlage fiir die metho-
dische Quellenkritik. Auf die UEK angewandt: Die Archivierung ihrer Unter-
lagen hitte dem Nachweis ihrer Untersuchungstitigkeit gedient. Die Vielzahl
gesammelter historischer Dokumente hitte erkennen lassen, wie sie ihren
Auftrag verstand und umsetzte, mit welcher — auch wissenschaftlichen —
Sorgfalt und Umsicht sie sich ihres Auftrages annahm, so wie ihre iibrigen
Unterlagen unter anderem dokumentieren werden, wie sie ihren Experten-
status und ihre Unabhingigkeit verstand und wahrte.’ Diese Optik ist ver-
schieden von derjenigen der Wissenschaft, welche die (materielle und me-
thodische) Uberpriifbarkeit ihrer Ergebnisse in den Vordergrund riickt. Der
Ubergang von der Sicherung der Nachvollziehbarkeit zur Gewihrleistung der
Uberpriifbarkeit ist allerdings fliessend. Gerade im Falle der UEK als einer
staatlichen Kommission mit wissenschaftlichem Mandat vermischen sich die
beiden Anliegen. Die Unterscheidung von Nachvollzichbarkeit und Uber-
priifbarkeit ist nur mehr eine analytische. Mit dem Bundesratsentscheid vom
3. Juli 2001 wird die Gewahrleistung der Nachvollziehbarkeit der Arbeit der
UEK #4usserst schwierig.
Die wissenschaftliche Uberpriifung der Arbeit der UEK gestaltet sich vor dem
Hintergrund der individuellen Riicknahmeoption zuerst einmal umstindlicher,
weil das gesammelte Quellenmaterial der UEK wieder verstreut wird. Grund-
satzlich ist es aber nichts Neues, dass die Quellen fiir ein wissenschaftliches
Untersuchungsthema auf verschiedene Archive verteilt sind. Dies gilt fiir
die foderalistische wie die internationale und die staatlich-private Verteilung
von Quellenbestinden. Wenn ich also an diesem Entscheid etwas Positives
sehen kann, dann ist es der Umstand, dass sich aus der engen Verzahnung von
Wirtschaft und Politik nun auch eine gemeinsame Sorge um die Archivie-
rung entwickelt. — Wenigstens in diesem Punkt kann ich meinem Archi-
varskollegen (Neue Ziircher Zeitung, 25. 6. 2001) zustimmen: Staat und Wirt-
schaft haben eine gemeinsame Geschichte, das zeigt nicht nur der Blick
12¢ m zuriick auf die Schweiz wihrend des Zweiten Weltkriegs. Wenn sie sich auch
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zusammen die Pflege eines gemeinsamen archivischen Erbes teilen, verbindet
sich die Forderung nach einem schlanken Staat (kein aufgebldhtes Archiv
beim Bund wegen unnétiger Doppeliiberlieferungen) mit privater Verantwort-
lichkeit fiir die Gesellschaft. Die Stirke dieses Zusammenspiels hat sich in
diesem Zusammenhang, mit umgekehrten Rollen, auch gezeigt, als viele Ban-
ken ihre Erinnerung mit Erfolg auf der Basis staatlichen Archivgutes auf-
frischten.® Der Ausbau der Archivlandschaft im Sinne einer public-private-
partnership ist also zu begriissen. Aus wissenschaftlicher Sicht kann es sogar
ein methodischer Vorteil werden, wenn an Stelle isolierter, dekontextualisier-
ter Kopien aus den Bestidnden der UEK im Schweizerischen Bundesarchiv
diese Quellen in ihren Entstechungszusammenhédngen in den Firmenarchiven
benutzt werden konnen; es ist dann ausreichend zu wissen, welche Quellen
die UEK fiir ihre Arbeiten auswertete. Zugegebenermassen diirfte dies fiir die
Forschenden umstindlich und eventuell fiir die Firmen nicht ganz einfach
sein, setzt doch ein professioneller Archivbetrieb eine gewisse personelle
und materielle Infrastruktur voraus.

KONSEQUENZEN FUR DIE FIRMEN’

Wenn nach diesem Entscheid des Bundesrates das Interesse der Privaten an
der Archivierung belebt und die Archivlandschaft Schweiz bereichert wird, ist
dies nur willkommen. Es irritiert zwar, dass das Vertrauenskapital immer
einseitig als von staatlicher Seite aufs Spiel gesetzt verstanden wird. Vertrauen
ist grundsitzlich etwas Gegenseitiges. Diesmal hat der Bundesrat darauf ver-
zichtet, eine BGA-konforme Losung durchzusetzen, also dem angeblichen
Ansinnen «gewisser Historiker und des Bundesarchivs» nachzugeben, wie ein
Wirtschaftsverband es hoflich und unmissverstdndlich formuliert hat. Er hat
sich grossziigig gezeigt und der Privatwirtschaft Vertrauen entgegengebracht.
Diese steht jetzt in der Pflicht. Es ist zu hoffen, dass sie die bis Ende Jahr
einem Vernichtungsverbot unterstellten Unterlagen nicht ab dem 1. Januar
2002 zu vernichten beginnt. Es ist ebenfalls zu hoffen, dass sich etwas tut in
Sachen Zugangsmoglichkeiten zu Privatarchiven. Die bis heute normaler-
weise geltenden Regelungen sind meist weit entfernt vom Kodex ethischer
Grundsdrtze fiir Archivarinnen und Archivare, welche sich unter anderem am
Ziel einer weitest moglichen und unparteiischen Benutzung orientieren. Posi-
tionen, wie die von Facrs kolportierte — « Wir sind auch Historiker und kénnen
beurteilen, was [...] relevant ist und was nicht»® — haben in einem von echter
Transparenz und diskursiver Auseinandersetzung verpflichteten Umfeld kei-
nen Platz. Von solchem Denken hat sich das Schweizerische Bundesarchiv g 129
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langst verabschiedet — mir ist diese Position in letzter Zeit nur noch im
Zusammenhang mit dem Zugang zum Vatikanischen Archiv begegnet. Und
die Archivierungspflicht sollte fiir die Politik mitgestaltenden Firmen und
Verbinde grundsitzlich zu einem Anliegen und einer Selbstverpflichtung wer-
den. Archive werden notig, wenn sich Unternehmen aus wirtschaftlichen Griin-
den an Initiativen wie Global Compact beteiligen oder sich ethisch an sol-
chen orientieren, wenn sie also ihre Rolle als corporate citizens ernsthaft
ausfiillen wollen. Rechtlich gesehen gibt es keinen Zwang, private Archive
offentlich zuginglich zu machen — was ohnehin nicht bedeutete, dass alles
Archivgut automatisch offentlich zuginglich wire, wie die im Schweize-
rischen Bundesarchiv geltenden Schutzfristen zeigen —, ein offentlicher Zu-
gang schafft indes Vertrauen und koénnte zum Wettbewerbsvorteil werden.’
Offnen sich private Archive also vermehrt allen historisch Interessierten, nicht
nur Hofhistorikern, dann wird die wissenschaftliche Uberpriifung der Arbeit
der UEK zwar umstindlicher, sollten sich diese Hoffnungen auf Offnung aber
nicht erfiillen, dann wird diese Uberpriifbarkeit sehr schwierig, um nicht zu
sagen: unmoglich. Unter solchen Umstinden wiirde die Diskussion nicht — wie
schon geweissagt wird — mangels Interesse einschlafen, sondern erstickt. Da-
mit verpassten aber auch die Privaten eine Chance: Mit einer Professiona-
lisierung der Archivierung und, damit eng verbunden, einer Professionalisie-
rung der Schriftgutverwaltung (records management), konnten die Firmen
selbst zuerst etwas gewinnen. Sie wiirden ein Gedachtnis gewinnen. Wie beim
Staat wiirde damit ihre Geschiftsfithrung kontinuierlicher und auch intern
nachvollziehbar. Mit den Archiven wiirden die Firmen sich ausserdem einen
Schutz schaffen vor unberechtigten Anschuldigungen, welche als Geriichte
geschiftsschiadigend und zdhlebig sein konnen, auf sicherer Quellenbasis ent-
kriftet aber schnell in sich zusammenfallen.

Anmerkungen

1 Dieser Beitrag entspricht der personlichen Meinung des Verfassers. Er ist Ende Juli
geschrieben worden. In der Zwischenzeit hat der Bundesrat weitere Entscheide gefallt,
sodass einige offene Punkte wohl bereits geldst sind.

2 Voltaire, Candid oder Die Besten der Welten, Stuttgart 1971, 16

3 Vor diesem Hintergrund betrachtet, hitten eigentlich gerade diejenigen Kreise, die der UEK
kritisch gegeniiberstehen, eine zentrale Archivierung aller Akten der UEK und ihre rasche
Zugianglichmachung befiirworten miissen.

4 7Zum Grundsatz der Gleichbehandlung im privatrechtlichen Bereich vgl. Urs Zulauf, «Bank-
geheimnis und historische Forschung. Rechtlicher Rahmen des Zugangs von Historikern zu
Bankarchiven», Zeitschrift fiir schweizerisches Recht 113 (1994), 2. HB, 105-123.

5 Man nehme als Vergleichsbeispiel die Fichen der Bundesanwaltschaft: Diese enthalten
nicht nur viele unvollstandige und unrichtige, sondern auch scheinbar tiberfliissige Infor-
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mationen, die selbst von den Staatsschutzorganen nie mehr verwendet worden sind. Thre
Archivierung hat nicht die Funktion, als Basis fiir ein mégliches «Lexikon der Staatsfein-
de» zu dienen. Sie dokumentiert vielmehr die Tatigkeit der Staatsschutzorgane und deren
Aufgaben- und Rechtsverstandnis. Aus dieser Optik ist es unverzichtbar, selbst unrecht-
missig beschaffte Informationen zu archivieren (z. B. Protokolle nicht bewilligter Tele-
fonabhérungen). Unrecht kann nicht durch einen Verzicht auf Archivierung geheilt werden
—im Gegenteil: erst durch die Archivierung wird es langfristig dokumentiert und einer
Riickwirtskontrolle 6ffentlichen Handelns zugénglich. Zur sog. Fichenaffire vgl. Georg
Kreis (Hg.), Staatsschutz in der Schweiz. Die Entwicklung von 1935-1990, Bern 1993,
oder den Bericht der parlamentarischen Untersuchungskommission vom 22. November
1989 zu den Vorkommnissen im EJPD, Bern 1989.

Fiir die UEK-Unterlagen ist anzumerken: Sie konnten nie als Basis fiir Firmengeschichten
dienen — das ist kein ernsthaftes Bedenken fiir seriose Historikerinnen und Historiker —,
sondern nur als Grundlage fiir die Uberpriifung und den Nachvollzug der Aktivititen der
UEK, also in erster Linie fiir eine kritische Historiografie-, nicht Wirtschaftsgeschichte.
Selbst im Interesse des Datenschutzes kann deshalb bei archivierten Unterlagen nicht die
Loschung falscher Daten verlangt werden. Damit wiirde der Nachweis fehlerhaften oder
unsorgfiltigen Handelns zerstort, spitere Entscheide waren nicht mehr einsichtig. Den
Betroffenen steht es einzig offen, einen Bestreitungsvermerk anfiigen zu lassen.

Parallel zur Arbeit der UEK ist vom Independent Committee of Eminent Persons (ICEP)
der Bericht tiber nachrichtenlose Konten von Opfern des Nationalsozialismus bei Schweizer
Banken (Bern 1999) erschienen, welcher auch Auskunft iiber Mandat, Zusammensetzung
und Vorgehensweise dieser Kommission gibt. In diesem Kontext fahndeten drei Revisions-
gesellschaften bei den einzelnen Banken nach Spuren nachrichtenloser Konti und die Ban-
ken datierten ihrerseits ihr llickenhaftes Gedachtnis auf der Basis von amtlichen Akten,
speziell der Schweizerischen Verrechnungsstelle, auf.

In diesem Abschnitt klammere ich die vielen ungeltsten praktischen Probleme aus, die
ebenfalls Konsequenzen dieses Entscheides sind, z. B.: Wer kontrolliert nun die Unter-
lagen der UEK und sucht die Kopien heraus, die den Firmen auf deren Verlangen zurtick-
zugeben sind? Die UEK hat bereits mehrmals darauf hingewiesen, dass sie das bis Ende
Jahr nicht leisten kann. Andere Bundesstellen, die nicht das gleiche Recht auf Einsicht

in Privatarchive gemiss BB 1996 besitzen, konnen diese Aufgabe auch nicht wahrnehmen.
Die Privaten wiederum haben kein Einsichtsrecht in die tibrigen Unterlagen der UEK.
Wabhrlich, hier sind noch rechtlich und praktisch befriedigende Losungen zu finden.

Mario Poletti, « Geheimniskramer», Facts, Nr. 24, 14. 6. 2001, 20.

Zur Frage des offentlichen Zugangs von Privatarchiven vgl. Zulauf (wie Anm. 4). Zulauf
hilt fest, dass Private keine Informationsleistungspflicht hitten und es deshalb keinen
Anspruch auf Zugang zu privaten Archiven gebe. Das freie Ermessen der Firmen werde
aber eingeschrinkt, wenn ein 6ffentlich zugingliches Benutzungsreglement erlassen werde,
denn dann seien die Firmen an dieses Reglement gebunden. Er gibt weiter zu bedenken,
dass auch ohne Rechtsanspruch auf Zugang zu priifen bleibe, wieweit es «im Einzelfall
ratsam und mit der Idee eines Archivs vereinbar» sei, den Zugang nach Belieben zu gewih-
ren oder zu verweigern.

H 131



	Was wäre, wenn ...? : kontrafaktische und hypothetische Überlegungen zu einem Verzicht auf Archivierung

